
Im Rahmen gesetzlicher und regulatorischer Vorgaben 
bestehen für die Bank EKI bei der Eröffnung sowie wäh-
rend der Dauer der Geschäftsbeziehung mit Gesellschaf-
ten als Vertragspartner (insb. juristische Personen und 
Personengesellschaften) gewisse Abklärungspflichten.

Um unsere Pflichten wahrnehmen zu können, benöti-
gen wir von unseren Kunden gewisse Dokumente und 
Angaben. Liegen uns diese Dokumente und Angaben 
nicht vor, so dürfen wir eine Geschäftsbeziehung nicht 
eröffnen oder können diese ggf. nicht weiterführen. Wir 
danken für Ihre Kenntnisnahme und Ihre Unterstützung.

1 Welche Angaben und Dokumente werden für 
die Eröffnung einer Geschäftsbeziehung von einer 
Gesellschaft benötigt?  

1.1 Identifizierung des Vertragspartners
Wir sind verpflichtet, unsere Kunden zu identifizieren. 
Hierzu benötigen wir für im Handelsregister eingetrage-
ne Gesellschaften einen aktuellen Handelsregisteraus-
zug, welchen wir in der Regel selbst beschaffen. Von 
nicht im Handelsregister eingetragenen Gesellschaften 
benötigen wir deren Statuten, den Gesellschaftsvertrag 
oder ähnliche Dokumente für die Identifizierung.

Eine Geschäftsbeziehung kann nur durch Personen er-
öffnet werden, welche im Rahmen ihres Zeich-nungs-
rechts für die Gesellschaft handeln dürfen und somit die 
Eröffnungsdokumente unterzeichnen können (Eröff-
ner). Die Legitimation dieser Personen entnehmen wir 
in der Regel aus dem Handelsregister oder bei nicht im 
Handelsregister eingetragenen Gesellschaften z.B. aus 
einem Wahlprotokoll. Wir sind zudem verpflichtet, die 
Identität der Eröffner zu überprüfen, weshalb wir einen 
amtlichen Ausweis mit Lichtbild im Original von jedem 
Eröffner einsehen sowie eine Kopie zu unseren Akten 
nehmen müssen. Bei Eröffnungen auf dem Korrespon-

denzweg benötigen wir eine echtheitsbestätigte Kopie 
des Ausweises der Eröffner.

1.2 Klassifikation als operativ tätige Gesellschaft 
oder Sitzgesellschaft
Um unseren Pflichten nachkommen zu können, müssen 
wir abklären, ob die Gesellschaft eigenes Personal an-
gestellt hat und ob dieses in eigenen (oder gemieteten) 
Geschäftsräumlichkeiten tätig ist. Wir sind im Weiteren 
verpflichtet abzuklären, ob die Gesellschaft operativ tä-
tig ist oder ob es sich um eine Gesellschaft handelt, die 
Vermögenswerte für Dritte hält. Hierzu benötigen wir 
entsprechende Angaben und bei Bedarf auch weitere 
Dokumente des Kunden. Eine Gesellschaft ist in der 
Regel dann operativ tätig, wenn sie ein Handels-, Pro-
duktions- oder Dienstleistungsgewerbe betreibt. Gesell-
schaften, welche keiner operativen Geschäftstätigkeit 
nachgehen, sondern z.B. nur Vermögenswerte für ihre 
Gesellschafter halten, sind in der Regel als Sitzgesell-
schaften zu klassifizieren. Ausnahmen bleiben vorbehal-
ten.

1.3 Feststellung und Verifizierung der Kontrollin-
haber bei operativ tätigen Gesellschaften 
Bei operativ tätigen Gesellschaften sind wir verpflichtet, 
deren Kontrollinhaber festzustellen und diese Angaben 
zu verifizieren. 

Die Kontrollinhaber werden mittels Formular K der Bank 
festgestellt. Dabei handelt es sich um diejenigen natür-
lichen Personen, welche direkt oder indirekt 25% oder 
mehr Stimm- oder Kapitalbeteiligun-gen an der Gesell-
schaft halten. Falls dies auf keine Person zutrifft, gel-
ten diejenigen natürlichen Personen als Kontrollinhaber, 
welche die Gesellschaft auf andere Weise kontrollieren. 
Falls auch dies auf keine Person zutrifft, ist ersatzweise 
der Geschäftsführer als Kontrollinhaber auf dem Formu-
lar K festzuhalten. 

Information zu den erforderlichen Daten/
Belegen bei Geschäftsbeziehungen 
(juristische Personen)
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Um die festgestellten Kontrollinhaber zu verifizieren, 
benötigen wir bei Aktiengesellschaften (AG) sowie bei 
Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) das 
Verzeichnis über die wirtschaftlich berechtigten Perso-
nen, welches für die Eröffnung bei uns einzureichen ist. 
Eine AG ist gemäss Art. 697l OR sowie eine GmbH ge-
mäss Art. 790a OR verpflichtet, ein solches Verzeichnis 
zu führen. Bei anderen Gesellschaften benötigen wir an-
dere aussagekräftige Dokumente, aus welchen die Kon-
trollinhaber ergehen (z.B. Statuten, Gesellschaftsvertrag, 
Mitglieder-/Gesellschafterverzeichnis). Weiter müssen 
Sie auf dem Formular K angeben, ob Vermögenswerte 
treuhänderisch gehalten werden. Dies ist insbesondere 
dann der Fall, wenn auf der Geschäftsbeziehung bei 
unserer Bank Vermögenswerte hinterlegt werden, wel-
che Dritten gehören. Unsere Bank lässt das treuhände-
rische Halten von Vermögenswerten grundsätzlich nicht 
zu und Sie sind verpflichtet, dies bei der Eröffnung zu 
bestätigen und uns allfällige Änderungen während der 
Dauer der Geschäftsbeziehung unverzüglich mitzuteilen. 

1.4 Feststellung und Verifizierung der wirtschaft-
lich Berechtigten bei Sitzgesellschaften 
Bei Sitzgesellschaften sind wir verpflichtet, deren wirt-
schaftlich Berechtigte festzustellen und zu verifizieren. 
Zusätzlich müssen wir die Gründe für die Verwendung 
der Sitzgesellschaft abklären. 

Die wirtschaftlich Berechtigten an einer Sitzgesellschaft 
werden mittels Formular A (bei Stiftungen mittels For-
mular S) der Bank festgestellt. Dabei handelt es sich 
um diejenigen Personen, welche aufgrund einer Stimm- 
oder Kapitalbeteiligung oder auf andere Weise an den 
Vermögenswerten der Sitzgesellschaft letztendlich ver-
fügungsberechtigt sind oder auf die Vermögenswerte 
der Gesellschaft Einfluss nehmen können (z.B. Aktionä-
re, Gesellschafter, Darlehensgeber mit Einfluss auf die 
Geschäftstätigkeit). 

Um die wirtschaftlich Berechtigten zu verifizieren, benö-
tigen wir das Aktienbuch, das Gesellschafterverzeichnis 

und/oder weitere aussagekräftige Dokumente. Im Wei-
teren benötigen wir Angaben und bei Bedarf zusätzli-
che Dokumente, um die Gründe für die Verwendung 
einer Sitzgesellschaft abklären zu können.

1.5 Eigenerklärung zum Steuerstatus 
Wir sind verpflichtet, einen allfälligen US-Steuerstatus 
zu ermitteln und zu dokumentieren. Zudem sind wir ver-
pflichtet, die steuerliche Ansässigkeit unserer Kunden 
festzustellen und zu dokumentieren sowie ob es sich bei 
der Gesellschaft um ein Finanzinstitut, eine aktive oder 
eine passive Gesellschaft handelt. Wenn es sich um eine 
passive Gesellschaft handelt, ist zusätzlich von allen auf 
den Formularen A, K, oder S festgestellten natürlichen 
Personen je eine separate Eigenerklärung zum Steuer-
status einzureichen. 

Eine Gesellschaft, welche in der Schweiz domiziliert und 
unbeschränkt steuerpflichtig ist, begründet in der Regel 
keinen US-Steuerstatus oder eine ausländische steuer-
liche Ansässigkeit. Ob eine Gesellschaft sich als Finan-
zinstitut klassifiziert, ergeht aus den einschlägigen regu-
latorischen Bestimmungen. Eine Gesellschaft gilt in der 
Regel dann als aktiv, wenn 50% oder mehr ihrer Brutto-
einkünfte aus einer operativen Tätigkeit stammen und 
wenn 50% oder mehr der Vermögenswerte der Gesell-
schaft aktive Einkünfte abwerfen. Ausnahmen bleiben 
vorbehalten. Gilt eine Gesellschaft nicht als aktiv, da 
z.B. die Mehrheit der Erträge nicht aus der operativen 
Tätigkeit stammen oder die Mehrheit des Ver-mögens, 
welches Einkünfte abwirft, Anlagevermögen ist, dann 
ist sie als passive Gesellschaft zu klassifizieren. 

Die vorgenannten Informationen sind unverbindlich 
und begründen keine Steuerberatung. Bei Zweifel über 
den US-Steuerstatus, die steuerliche Ansässigkeit oder 
die Klassifikation als Finanzinstitut, aktive oder passive 
Gesellschaft empfehlen wir Ihnen, einen Steuerexperten 
beizuziehen.
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1.6 Weitere Angaben zum Kunden 
Wir sind verpflichtet, Art und Zweck einer Geschäfts-
beziehung abzuklären. Diesbezüglich werden wir ggf. 
Fragen stellen oder Unterlagen einverlangen, um ein 
Kundenbild erstellen zu können.

2 Welche Angaben und Dokumente werden 
während der Dauer einer Geschäftsbeziehung be-
nötigt?

2.1 Wiederholungspflichten bei Veränderungen 
und regelmässige Überprüfung der Kundenda-ten/ 

-belege 
Wenn bei Kunden eine Veränderung festgestellt wird, 
sind wir verpflichtet, die erforderlichen Abklärungen 
einzuleiten, um die erhobenen Daten und Dokumente 
zu aktualisieren und ggf. neu einzufordern. Ebenfalls 
sind wir verpflichtet, Daten und Dokumente regelmäs-
sig auf ihre Aktualität hin zu überprüfen.

2.2 Abklärungen bei Zahlungsein- und -ausgän-
gen 
Wir sind verpflichtet, bei gewissen Transaktionen die 
Hintergründe und den wirtschaftlichen Zweck, die Her-
kunft und/oder den Verwendungszweck sowie die wirt-
schaftliche Berechtigung an den Vermögenswerten ab-
zuklären. In einem solchen Fall kontaktieren wir unsere 
Kunden, um die erforderlichen Abklärungen vorzuneh-
men und/oder Dokumente einzuverlangen.

3 Welche Folgen hat es, wenn ich die erforder-
lichen Dokumente/Angaben bei der Eröffnung oder 
während der Dauer der Geschäftsbeziehung der Bank 
nicht zur Verfügung stelle?

4 Wie werden die Daten und Dokumente ge-
schützt, die der Bank bekannt gegeben werden? 
Der Schutz der Daten und Dokumente geniesst bei 
uns oberste Priorität. Sämtliche Daten und Dokumente 
unterliegen dem Bankkundengeheimnis und dem Da-
tenschutzrecht. Eine Offenlegung der Daten und Doku-
mente erfolgt nur in den gesetzlich vorgesehenen sowie 
vertraglich vereinbarten Fällen.

5 Checkliste für die Eröffnung einer Geschäfts-
beziehung 
Für die Eröffnung der Geschäftsbeziehung mit einer 
Gesellschaft benötigen wir nachfolgende Angaben und 
Dokumente:
• Identifizierungsdokument bei nicht im Handelsre-
gister eingetragenen Gesellschaften (z.B. Statu-ten, Ge-
sellschaftervertrag oder ähnliches Dokument über die 
Gründung der Gesellschaft) 
• Wahlprotokoll oder ähnliches Dokument bei nicht 
im Handelsregister eingetragenen Gesellschaf-ten 
zwecks Prüfung der Legitimation der Eröffner 
• Amtlicher Ausweis der Eröffner bzw. bei Eröffnung 
auf dem Korrespondenzweg echtheitsbestätigte Kopie 
eines amtlichen Ausweises der Eröffner 
• Angaben über die Kontrollinhaber bei operativ 
tätigen Gesellschaften bzw. über die wirtschaftlich Be-
rechtigten bei Sitzgesellschaften 
• Bei Gesellschaften, die operativ tätig sind, das Ver-
zeichnis über die wirtschaftlich Berechtigten bei AG und 
bei GmbH bzw. Gesellschafter- oder Mitgliederverzeich-
nis bei anderen operativ täti-gen Gesellschaften 
• Bei Gesellschaften, die als Sitzgesellschaften gelten, 
das Aktienbuch bei AG, das Anteilsinhaberverzeichnis 
bei GmbH, das Gesellschafter- oder Mitgliederverzeich-
nis oder ähnliche aussagekräftige Dokumente bei ande-
ren Gesellschaften 
• Angaben über einen allfälligen US-Steuerstatus, 
über die steuerliche Ansässigkeit sowie über die Klassifi-
kation als Finanzinstitut, aktive oder passive Gesellschaft 
• Angaben über die Art und den Zweck der ge-
wünschten Geschäftsbeziehung sowie weitere An-
ga-ben und Dokumente, welche die Bank ggf. einfor-
dert.

Stand: 1.1.2023
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